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Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumenten-
schutz über Funktionsgebühren und Sitzungsgeld für die Mitglieder der Ver-
waltungskörper und die Beitragsmitglieder der Sozialversicherung und des 
Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger (Funktions-
gebühren- und Sitzungsgeld-Verordnung) 
 

 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung der Funktionsgebühren- 

und Sitzungsgeldverordnung und nimmt dazu wie folgt Stellung: 

 

Beim gegenständlichen Verordnungsentwurf handelt es sich lediglich um technische Ände-

rungen. So soll das Regelwerk gegenüber der Verordnung aus dem Jahre 2005 modernisiert 

und knapper gefasst werden und in der Zwischenzeit notwendig gewordene Rechtsbereini-

gungen vorgenommen werden. Die Höhe der Funktionsgebühren und Sitzungsgelder wird 

nicht verändert und es entstehen auch keine finanziellen Auswirkungen. Daher nimmt die 

BAK den Entwurf zur Kenntnis und es bestehen keine Einwände. 
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